
 

Anträge des Regierungsrates und der Kommission 

RRB Nr. 814 

Änderung BewD 2021 

 

Erlass(e) dieser Veröffentlichung: 

Neu: – 
Geändert: 725.1 

Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 Dekret 
über das Baubewilligungsverfahren 
(Baubewilligungsdekret, BewD) 

        

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 725.1 Dekret über das Baube-
willigungsverfahren vom 22.03.1994 
(Baubewilligungsdekret, BewD) (Stand 
01.03.2022) wird wie folgt geändert: 

   

Art.  22a 
4. Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbil-
der 

    

https://www.belex.sites.be.ch/data/725.1/de
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1 Die Baubewilligungsbehörde konsul-
tiert die Kommission zur Pflege der 
Orts- und Landschaftsbilder (OLK) bei 
prägenden Bauvorhaben, gegen die 
ästhetische Bedenken oder Einwände 
bestehen, die nicht offensichtlich un-
begründet sind und die das Ortsbild 
oder die Landschaft beeinträchtigen 
können, insbesondere in folgenden 
Gebieten: 

[FR: geändert]    

a in einem Gebiet des Bundesinventars 
der Landschaften und Naturdenkmä-
ler von nationaler Bedeutung (BLN), 

    

b in einem Gebiet des Bundesinventars 
der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz (ISOS) oder 

b in einem Gebiet des Bundesinventars 
der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz von nationaler Bedeutung 
(ISOS) oder 

   

c in einem Ortsbild- oder Landschafts-
schutzgebiet im Sinn von Artikel 86 
des Baugesetzes. 

c in einem Ortsbild- oder Landschafts-
schutzgebiet im SinnSinne von Artikel 
86 des Baugesetzes. [FR: unverändert] 

   

2 Die OLK wird nicht beigezogen, wenn 
ein Bauvorhaben bereits von der Eid-
genössischen Natur- und Heimat-
schutzkommission, der Kantonalen 
Denkmalpflege oder einer leistungsfä-
higen örtlichen Fachstelle begutachtet 
wurde sowie bei Bauvorhaben, die das 
Ergebnis eines nach anerkannten Ver-
fahrensregeln durchgeführten Projekt-
wettbewerbs sind. 

2 Die OLK wird in den Fällen nach Artikel 
10 Absatz 5 des Baugesetzes nicht bei-
gezogen, wenn ein Bauvorhaben bereits 
von der Eidgenössischen Natur- und 
Heimatschutzkommission, der Kantonalen 
Denkmalpflege oder einer leistungsfähi-
gen örtlichen Fachstelle begutachtet wur-
de sowie bei Bauvorhaben, die das Er-
gebnis eines nach anerkannten Verfah-
rensregeln durchgeführten Projektwett-
bewerbs sind. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 II.    

      Keine Änderung anderer Erlasse.    

 III.    

      Keine Aufhebungen.    

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt den Zeit-
punkt des Inkrafttretens. 

   

 Bern, 27. April 2022 Bern, 30. Juni 2022 Bern, 17. August 2022 

 Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: Simon 
Der Staatsschreiber: Auer 

Im Namen der Kommission 
Der Präsident: von Arx 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Die Präsidentin: Häsler 
Der Staatsschreiber: 
Auer  
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